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5728. Quartierplan. Am 27. ,Juli 1972 e1·suchte der Gemein­
derat Hedingen um Genehmigung seines Beschlusses vom 18 . 
. Jairnar 1971 betreffend Festsetzung des amtlichen Quartier­
p]~ns Rüchlig. Dieser Beschluss wurde am 22. Januar 1971 im 
ka11tonal.r,n Amtsblatt vcröffrntlicht unJ den betroffenen 
G1;undeigei1tü,rnern schriftlich mitgeteilt. Gernäss Zeugnis des 
Bczirksnites Affoltern a. A. vom 27. ,Juli 1972 sincl gegen clic 
Qu,artie~planfrstsetzung keine Rekurse mehr anhäng'ig·. 

Das ,Quarticrplang·ebiet wird im No1·dosten durch den 
vValdrand, :im Nordwesten durch die bestehende Bebauung 
hzw, Jurch cl.i.r Lettenackcrstrassc, im "\V cstcn durch die Af­
folterpstr,asse; IIVS «S», Staatsstrasse 1. Kl. Nr. 1, im Süd­
westen durch die .Alte Affolternstrasse und im SüclosÜ'll durch 
einen .. ] 1uss.~cg Jnw. clurch die Gemeindegreuze Affoltern a. 
A./Ffodiugen begrenzt. Das ganze Grbiet liegt inn erhalb des 
sich: UJ. U eherarb.eitung befindlichen grncrcll en Kanalisations­
projekts der Gemeinde H edingen wie auch innerhalb der Bau­
zonen nach geltendem Zonenplan. 

Der strassenmässigen Erschliessung des (~uartierplange­
biets dienen die von der Affolternstrasse, HVS «S», Staats­
strasse I. Kl. N1· .. 1, abzweigende l~cttenaekerstrasse, die Alte 
Affolternstrasse sowie eine von der Lettenackerstrasse abzwei­
gende Stichstrasse, die Strasse Lcttenweid. Die Einmündung 
der Alten Affolternstrasse in die Affoltcrnstrasse, HVS «S», 
Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, ist unübersichtlich. Die Sanierung ist 
als Abschluss der Korrektion der Affolternstrassc durch den 
Kanton unter'' ~litfrnanzierung durch die Gemeinde vorgese­
hen. Die Ausführung hängt unter anderem davon ab, ob die 
Grmeintleversammlung von Hedingen den Kredit für den Ge­
meindeanteil bewilligt, und dürfte nicht vor 1973 in Frage 
kommen. Für den Anlieg·erverkehr im Quartierplangebiet ist 
diese Sanierung jedoch unter allen Umständen notwendig. Die 
Genehmigung des Quartierplans Rüchlig ist daher mit der Be­
dingung zu verknüpfen, dass der Gemeinderat Hedingen im 
Quartierplangebiet Baubewilligungen erst erteilt, wenn die 
Einmündung der Alten Affolternstrasse in die Affoltern­
strasse, HVS «S», Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, saniert ist. 

Die mit 18 rn an der Lettenackerstrasse und an der 
Strasse Lettenweid festgelegten Abstände der Baulinien ent­
sprechen der Bedeutung dieser Quartierstrassen. Die einseitige 
Baulinie längs cler Gemrindegrenze Affoltern a. A./Hedingen 
muss zusammen mit der späteren Baulinienvorlage der Ge­
meinde Affoltern a. A. festgesetzt werden; sie wird deshalb 
,·orläufig Yon der Genehmigung ausgenommen. Die im Quar­
Ül'rplan für die Affolternstrasse, die Alte Affolternstrasse, 
das Einmündungsteilstück der Lettenackerstrasse, die Rüch­
ligstrasse und die Haldenstrasse eingetragenen Baulinien stim­
men mit den vom Regierungsrat bereits genehmigten Linien 
überein (Ygl. die entsprechenden RRB Nrn. 444-/1957 uncl 
274/1966). 
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Die Xiveaulinien weisen :Maximalsteigungen von 12 % bei 
der Lettenackerstrasse und von 10 % bei der Strasse Letten­
weid auf. 

Der Genehmigung der Vorlage steht im übrigen nichts 
(•11tgcgen. 

Der Gemeinderat wird gemäss den §§ 16 und 19 des Bau­
grsrtzes den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen haben. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Hedingen vom 18. Ja­
nuar 1971 betreffend ~7 estsetzung des amtlichen Quartierplans 
Rüchlig mit Bau- und Niveaulinien der Erschliessungsstrassen 
wird gemäss den eingereichten Plänen mit folgenden Vorbe­
halten genehmigt: 

Der Gemeinderat Hedingen wird angewiesen, Baubewil­
liin111gen im Quarti -•rpla11g .biet füichlig erst :,m erteilen. wem, 
die Einmündung der Alten Affolternstrasse in die Affolter.n­
strasse, HVS «S», Staatsstrasse I. Kl. Nr. 1, saniert ist. 

Die einseitige Baulinie längs der Gemeindegrenze Affol­
tern a. A./Hedingen wird vorläufig von der Genehmigung 
ausgenommen. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hedingen, unter Rück­
sendung eines Plansatzes mit Genehmigungsvermerk, den Be­
zirksrat Affoltern a. A. sowie an die Direktion der öffentli-
1shen Bauten. 

Zürich, clen l. November 1972. 

Vor dem Regierungsrat; De, ' aa~ssehi ,., 

og·g·willer 

XK an VA Pl, Ing'büro Toscano-Bernardi-Frey, Ing'büro W. Bregenzer, 
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